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Stand: 26.10.2025 

1. Es gilt die Hallenausschreibung für die Fußballjugend im Bezirk Braunschweig 
(neueste Ausgabe) und die Hallenausschreibung des KFMA Göttingen-Osterode 
in Verbindung mit den Satzungen und Ordnungen des DFB und NFV.  
 
2. In den jeweiligen Altersklassen wird nach folgenden Regeln gespielt: 
B-Juniorinnen: Futsal light (Futsalball Größe 4, 350-440 Gramm) 
C-Juniorinnen: Futsal light Futsalball Größe 4, 350-440 Gramm) 
D-Juniorinnen: Futsal light Futsalball Größe 4, 290 Gramm) 
E-Juniorinnen: Kinderfußball (4+1 gegen 4+1) (Futsalball Größe 4, 290 Gramm) 
 
Das Regelwerk ist im Detail auf der Homepage des NFV Kreises Göttingen-
Osterode unter Ausschreibungen / Juniorinnen Regeln Kinderfußball, Futsal bzw. 
Futsal light einzusehen.  
 
3. Gruppeneinteilungen, Spielpläne, Neuansetzungen, Verlegungen und alle 
sonstigen Benachrichtigungen und Informationen werden unter www.dfbnet.org 
bzw. www.fussball.de bereitgestellt. Die Vereine sind verpflichtet, dieses Medium 
als Informationsquelle in Anspruch zu nehmen.  
 
4. Vereine können als Ausrichter einzelner Turniere vom KFMA eingesetzt 
werden. Diese gastgebenden Vereine stellen den Spielball und mindestens einen, 
in Verbindung mit den Schiedsrichtern als Turnierleitung fungierenden geeigneten 
Sportkameraden. Diese Turnierleitung handelt im Auftrag und Namen des KFMA 
Göttingen-Osterode. 
Die als Ausrichter eingesetzten Vereine sind verpflichtet, sich rechtzeitig vor 
Turnierbeginn mit den Hausmeistern der Sporthallen bzw. dem Hallenspielleiter in 
Verbindung zu setzen, um evtl. anstehende Fragen, z.B. Schlüsselübernahme, 
Unterlagen usw., zu klären. 
Jede an einem Turnier teilnehmende Mannschaft ist ebenso wie der Veranstalter 
verpflichtet, für einen reibungslosen Ablauf der Spiele zu sorgen und dass er dem 
Ausrichter alle erdenkliche Hilfe zukommen lässt, u. a. bei der Sauberhaltung und 
Reinigung der Sporthallen. 
Die Spielergebnisse bei den D-Juniorinnen, C-Juniorinnen und B-Juniorinnen sind 
im dfb net unmittelbar nach Turnierende einzugeben bzw. telefonisch oder per E-
Mail an den Hallenspielleiter zu melden.  
Die angesetzten Schiedsrichter füllen den Abrechnungsbeleg. (Beleg SR_HKM 
pdf ) mit Angabe der IBAN aus. Es kann keine Barauszahlung an die 
Schiedsrichter erfolgen. Der Beleg ist schnellstmöglich vom verantwortlichen 
Verein im Original per Post beim Vorsitzenden des KFM Peter Dzimalle 
einzureichen (vorab bitte per E-Mail als PDF senden). Sollten angesetzte 
Schiedsrichter nicht antreten und keine anderen neutralen Schiedsrichter zur 
Verfügung stehen, sind die Betreuer der beteiligten Mannschaften verpflichtet, 
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geeignete Kameraden als Schiedsrichter bereitzustellen bzw. selbst zu pfeifen. 
Bei Weigerung erfolgt Bestrafung.  
 

5. Die von den Vereinen gemeldeten Mannschaften (freiwillige Meldung) werden 
je nach Altersklassen und regionalen Gesichtspunkten in Gruppen eingeteilt und 
damit die vorhandenen Hallen belegt. Weitere Mannschaften können unabhängig 
von der Teilnahme am Feldspielbetrieb gemeldet werden.  
 
6. Spieler, Trainer und Betreuer haben Turnschuhe mit heller, nicht färbender 
Sohle zu tragen; sonst erfolgt ein Hallenverweis!! Verunreinigungen und 
Beschädigungen haben die Verursacher sofort zu beheben bzw. der Aufsicht zu 
melden. Dies gilt auch für die Nebenräume (Umkleidekabinen, Tribünen). Evtl. 
Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.   
 
7. Die B- und C-Juniorinnen-Vertreter des Kreises für die Hallen (Futsal)-
Bezirksmeisterschaft in der Halle werden vom KFMA unanfechtbar bestimmt.  

 
B) MANNSCHAFTEN, SPIELER, PÄSSE  
 
1. Eine Startgebühr für die HRM wird nicht erhoben.  
 
2. Treten Sie stets pünktlich mit ihrer Mannschaft an, da die Hallenzeiten sehr 
knapp bemessen sind.  
 
3. PASSKONTROLLEN werden in der Hallenspielrunde über den 
Onlinespielbericht durchgeführt.  
 
a) Bei Vorkommnissen behält sich der KFMA vor, den Vereinen nachträglich 
einen Verwaltungsentscheid auszusprechen.  
 
4. Eine ausgedruckte Spielerliste des Onlinespielberichtes ist dem 
Aufsichtsführenden an jedem Spieltag vorzulegen. Der Bericht wird von der 
Aufsichtsführenden Stelle unterschrieben und am Ende des Turniertages 
zurückgegeben. Bein Nichtvorlage des Original-Spielberichts erfolgt eine 
Ordnungsstrafe (siehe C6). Bei besonderen Vorkommnissen, z.B. einer roten 
Karte, usw. muss die Spielerin auf dem Onlinespielbericht markiert und von der 
Aufsichtsführenden Stelle im System eingegeben werden. 
 
5. Mehrere Mannschaften eines Vereins in einer Gruppe haben in 
unterschiedlichen Trikots anzutreten. Die im Spielplan zuerst genannte 
Mannschaft wechselt die Trikots vor Spielbeginn oder zieht Laibchen über, die 
von den Vereinen mitzubringen sind.  
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6. Mit dem ersten Spiel in einer Mannschaft ist jeder Spielerin in der eingesetzten 
Altersklasse des Vereins fest gespielt (z.B.: eine in den D-Juniorinnen eingesetzte 
E- Juniorinnen kann nicht mehr zurück in die E-Juniorinnen). Dies gilt ebenso für 
Spielerinnen mit einer Zweitspielgenehmigung.  

 
7. Bezirksjugendspieler/-innen (und   höher   spielende) sind in der 

Regionsmeisterschaft nicht spielberechtigt. Bezirksspielerinnen (oder höher) sind 
Spielerinnen, die an mehr als der Hälfte der Punkt- und Pokalspiele in den 
entsprechenden Mannschaften teilgenommen haben, unabhängig von ihrer 
Vereinszugehörigkeit. Gleiches gilt auch für Juniorenspielerinnen, die im 
Seniorenbereich auf Bezirks- und höherer Ebene eingesetzt   wurden.   Für   
Klarheit   sorgt   die   Einsatzkontrolle   aus   den   Bezirksspielberichten. 
Entscheidungen trifft der KFMA unanfechtbar (vor evtl. Einsatz bitte Rückfragen). 
Dies gilt auch für Spielerinnen einer anderen Altersklasse; z.B. ein in der Bez.B-
Jun. fest gespielter C-Spielerin ist für die Halle im Kreis nicht spielberechtigt. 

 
8.Mit dem ersten Spiel in einer Mannschaft ihres Vereins ist jeder Spielerin, auch 

in der eingesetzten Altersklasse, festgespielt (z.B.:  eine in der C-Jun. 
eingesetzter D-Spielerin kann nicht mehr zurück in die D-Jun). Dies gilt nicht für 
Kinderfußball (G-bis E-Juniorinnen) 

 
10.Scheidet eine untere Mannschaft aus der Meisterschaftsrunde aus, können 

Spielerinnen dieser Mannschaft in der nächsten Wettbewerbsrunde in höheren 
Mannschaften mitwirken. (z.B. D II- Spielerinnen in D I).  Ein Einsatz in einer 
anderen Altersklasse (z.B.  E- Juniorinnen Spiele in D-Juniorinnen) bleibt 
weiterhin verboten. Verstöße dagegen ist ein Einsatz von nicht spielberechtigten 
Spielerinnen. Jugendspielerinnen dürfen an einem Tag nur an einem Spiel bzw. 
einem Turnier teilnehmen (JO § 5, 1).   
 
11. Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs einer jeweiligen Altersklasse, die eine 
Sondergenehmigung haben in der nächstjüngeren Altersklasse zu spielen, dürfen 
eingesetzt werden. Bei mehreren Sondergenehmigungen darf sich während des 
Spiels maximal eine Spielerin auf dem Platz befinden. 
 
12. Juniorinnen können wechselseitig auch bei der HKM der Junioren eingesetzt 
werden, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfindet.  

 
C) STRAFEN 1. Das Nichtantreten wird bestraft:  

 
1.  
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a) pro Spiel bis 20,00 € und 15,00 € VG (Verwaltungsgebühren)  
 
b) pro Spieltag bis 1000,00 € und 15,00 € VG  
 
2. Zurückziehung bis 100,00 € (Streichung) Bei nur einem Spieltag als 
Vorrundenturnier: bis 50,00 € (Streichung) 
 
3. Einsatz einer nicht spielberechtigten Spielerin: 15,00 € und 15,00 € VG  
 
4. Verunreinigungen und Beschädigungen führen zu einer Bestrafung bis zu 
75,00 € und15,00 € VG und evtl. Ausschluss aus den laufenden Runden.  
 
5. Änderung von Staffeln/Spielplänen nach Meldeschluss bzw. Veröffentlichung: 
20,00 € + 15,00 € VG  
 
6. Nichtvorlage der ausgedruckten Online-Spielerliste: 20,00 € und 15,00 € VG  
 
7. Bei den Strafen C1 und C3 werden die Spiele mit 3:0 Toren und drei Punkten 
für den Gegner gewertet. Gegen diese Hallenausschreibung ist gemäß § 15 
Abs.1 RuVO innerhalb von 7 Tagen nach Veröffentlichung der Ausschreibung die 
gebührenfreie Anrufung beim Kreissportgericht möglich.  
 

Göttingen im Oktober 2025 

Peter Dzimalle Manuel Sauer 
Frauen- und Mädchenausschuss Frauen- und Mädchenausschuss 
Vorsitzender Hallenspielleiter Juniorinnen/Frauen 


